
115

für ſich und die etwa erwartenden Kinder die Ehe dennoch
einzugehen.

leſe Erwägungen werden auch das Urteil beeinfluſſen, das
ſchließlich noch ber das Verhalten des Pfarrers fällen iſt, der
ſeine Beihilfe Zur Erlangung der Dispens von der Verwandtſchaft
zwiſchen C(CTQ und Kajus verſagt. Wenn Berta nur deshalb das
Dispensgeſuch ſtellen will, weil ſie meint, das gemachte Verlöbnis
lege ihr dieſe Pflicht auf, während ſie jetzt IM Grunde wünſ
einer ſolchen Pflicht enthoben 3u ſein dann iſt * Sache des Pfarrers,
Berta dahin aufzuklären, daß eine Pflicht zur Ehe nicht beſtehe und
das Verlöbnis ſchon der beſtehenden Verwandtſchaft ungültig
II WCCICC Et, daß ETL Aus anderen Gründen nuL dringend von der be
reffenden Ehe braten könne und deshalb auch nicht durch Ein⸗
reichung eines Dispensgeſuches Beihilfe leiſten wolle Dann ird
CTQ 10 er von der Ehe zurücktreten. Wün aber CTTQA
auch jetzt noch durchaus die eingeleitete Ehe und Imm ſie deshalb
zUum Pfarrer, und bleibt ſie trotz der Abmahnung des Arrer auf
threm Wunſche beſtehen: dann würde in der Regel der Pfarrer durch
beharrliche Weigerung die Gefahr heraufbeſchwören, die Sache
verſchlimmern; E nach den Umſtänden könnte * dazu kommen, daß
Kajus 3u bloßer Zivilehe drängte nd die Kirchengeſetze ganz außer
acht ließe Der Pfarrer würde Qher verkehrt handeln, wenn
nicht d Dispensgeſuch Mn die Hand nähme. Inſofern nur die
Verwandtſchaft in Betracht ommt, fordert die Kirche für Dispens
vom ritten nd vierten Grade keine wichtigen Gründe mehr Doch
hätte der Pfarrer die Lage des Kajus wahrheitsgemäß anzugeben;
ob dieſe die kirchliche Autorität von Gewährung der Dispens ab⸗
hielte, bliebe deren rwägung überlaſſen. Das Dispensgeſuch waäre

4⁰
An das Ordinariat 3u richten entweder zur Weiterbeförderung und
Begutachtung nach Rom, oder zur autoritativen Erledigung, weil
die Vollmacht, m jenen entfernteren Verwandtſchaftsgraden Dispens
3u geben, wahrſcheinli dem Diözeſanbiſchof von Rom aus Ju⸗
geſtanden iſt

Valkenburg Auguſt E  m  u
II ewiſſensfall.) Faber, ein unternehmender Arbeiter, erhält
Dekonom Iſidor den Auftrag, die Aufforſtung eines aldes

beſorgen. Faber übernimmt den Auftrag, dingt die notwendigen
V  Irbeiter und kommt mit dieſen überein, daß die arbeitenden Männer
S X Pro Tag, die Frauen erhalten ſollen

Iſidor aber beſtimmt, die änner ſollten als Tagelohn
2˙70 die Frauen O haben, und 30⁴ dieſe auch dem Faber aus

Faber vor, wolle ich durch ſein Verfahren eine Ent⸗
ſchädigung erſchaffen für enne Mühewaltung, das Dingen der
Arbeiter, die Wege, die CTL gehen mußte, das Riſiko ſt die
Handlungsweiſe des Faber berechtigt?
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Löſun Aus dem Gewiſſensfall, wie CTL vorgelegt wird,
geht nicht klar hervor, wie der Auftrag des Iſidor Faber beſchaffen
iſt ob letzterer mn der ganzen Ausführung des Auftrages, Iim Dingen
der Arbeiter und deren Entlöhnung, als Werkzeug Iſidors handelt,
oder ob ETL einen ſelbſtändigen Auftrag erhalten und Üübernommen
hat, In deſſen Ausführung, dem Anwerben und der Entlöhnung der
Arbeiter, Faber ſelbſtändig und auf eigene Verantwortung hin handelt

Im etzeren Falle iſt EL zweifelsohne mit Iſidor einen Prei  8
übereingekommen, der ihm für ſeine Uebernahme des Geſchäftes und
ſeine Mühewaltung und das etwaige Riſiko zahlen ſei; von den
Arbeitern, die CTL ingt, dann eine weitere „Entſchädigung“ bean—
pruchen, geht nicht an

Handelt aber Faber In der ganzen Ausführung des Auf
trages UV als Werkzeug V

ſidors, dann ſt eS unverſtändlich, DVie
für ihn enn Riſiko vorliegt, für welches Anſpruch auf enn Honorar
oder eine rhöhung des Honorars erheben könnte

In dieſem Falle iſt die Lohnverkürzung der Arbeiter ſeitens
Fa 1S eine flagrante Ungerechtigkeit, welche ihn durchaus 3u einer
Erſtattung von einer halben Krone für jeden Tag den Arbeiter
verpflichtet. Die Summe von 2•70 bezw 250 hatte EL von
Iſidor nur als Lohn der Arbeiter erhalten; EL mußte dieſe die
Summe ganz abliefern. Es verſchlägt auch nichts, daß dieſe einen
geringeren Tagelohn mit ihm übereingekommen war das war nuu

geſchehen infolge ungerechter Täuſchung ſeitens Fabers. Da Iſidor den
Arbeitern ausdrücklich einen öheren Lohn beſtimmt hatte, ſo haben
leſe ſicher nicht Gunſten des Aber auf einen eil verzichten wollen.

Selbſt wenn Faber die Aufforſtung des Waldes ſelbſtändig
übernahm, Iſidor dabei aber den Taglohn der Arbeiter auf *X
bezw 2•50 feſtſetzte mußte Faber, auf niedrigere N
öhnung rechnete, dieſe Bedingung Unter Zuſtimmung ſidors ab
lehnen; Onſt mußte und muß EL die eingegangene Bedingung, und
zwar als Forderung renger Gerechtigkeit, erfüllen.

Es könnte jedoch die Angelegenheit anders behandelt
worden ſein, als der vorgetragene Fall S angibt: dann würde auch
die Entſcheidung eine etwas andere ſein rat Faber AI  8 ſelbſt
ſtändiger Unternehmer auf, der für eine ewiſſe Summe, nach
Uebereinkunft mit ſidor, die Aufforſtung des aldes beſorgen
mußte dann konnte EL (Faber) frei mit den Arbeitern ber den
Tagelohn übereinkommen, ſolange derſelbe noch als eine genügende,
gerechte Taxe nach Ort und Umſtänden gelten 0  E Daran
würde ſelbſt dadurch ni geändert werden, daß vielleicht Faber
zur Feſtſetzung der ihm von Iſidor zahlenden Summe In einen
Koſtenanſchlag Iin unverbindlicher eiſe eine höhere Taxe für den
Tagelohn der Arbeiter angeſetzt hätte, als welche EL nachträglich den
Arbeitern zahlte.

Valkenburg (Hollan Aug


